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genügt nicht 


MUSTERFORMULIERUNG

1. Die Beklagte meint, der Kläger habe nur einen Freistellungsantrag gegen sie, hingegen keinen Zahlungsanspruch.

Das ist unzutreffend. 

Dem Geschädigten (nicht dem Schädiger!)  steht es frei, zu wählen, ob er von dem Schädiger den vorliegend durch die Klägerin geltend gemachten Zahlungsanspruch verbunden mit einer Zahlung an den Rechnungssteller oder einen Anspruch auf Befreiung von einer Verbindlichkeit, nämlich seiner Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Rechnungssteller, verlangt (vgl. BGH, Urteil vom 12.03.2024, Az. VI ZR 280/22). Im letzteren Fall trüge – so der BGH ebenda - der Geschädigte allerdings das Sachverständigenrisiko selbst, weil sich der Freistellungsanspruch an der werkvertraglichen Beziehung zwischen dem Geschädigtem und dem Sachverständigen orientiert.

Die Rechtsprechung des BGH ist da insgesamt eindeutig:

Die Rechtsprechung des BGH ist da jedoch völlig eindeutig: Wenn der Versicherer eine Erstattung der geltend gemachten Schadenpositionen ganz oder teilweise ablehnt, ist es ständige Rechtsprechung des BGH quer durch die Senate:

„Ein Freistellungsanspruch wandelt sich in einen Zahlungsanspruch des Geschädigten um, wenn der Schädiger jeden Schadensersatz ernsthaft und endgültig verweigert und der Geschädigte Geldersatz fordert.“ (BGH, Urteil vom 13.01.2004, Az. XI ZR 355/02).

Im Text der Entscheidung wird ausgeführt: „Darauf kommt es nicht entscheidend an, weil ein etwaiger Befreiungsanspruch gemäß § 250 Satz 2 BGB in einen Geldanspruch übergegangen ist. Diese Vorschrift eröffnet dem Geschädigten die Möglichkeit, unabhängig von den §§ 249 Abs. 2, 251 BGB zu einem Anspruch auf Geldersatz zu gelangen, wenn er dem Ersatzpflichtigen erfolglos eine Frist zur Herstellung, d.h. hier Haftungsfreistellung, mit Ablehnungsandrohung setzt. Dem steht es nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gleich, wenn der Schuldner die geforderte Herstellung oder überhaupt jeden Schadensersatz ernsthaft und endgültig verweigert. Dann wandelt sich der Freistellungsanspruch in einen Zahlungsanspruch um, wenn der Geschädigte Geldersatz fordert (BGH, Urteile vom 7. Januar 1965 - VII ZR 28/63, WM 1965, 287, 289, vom 11. Juni 1986 - VIII ZR 153/85, WM 1986, 1115, 1117, vom 26. Februar 1991 - XI ZR 331/89, WM 1991, 1002, vom 29. April 1992 - VIII ZR 77/91, WM 1992, 1074, 1076, vom 12. März 1993 - V ZR 69/92, WM 1993, 1557, 1559 f., vom 31. Januar 1996 - VIII ZR 243/94, WM 1996, 1282, 1283 und vom 10. Februar 1999 - VIII ZR 70/98, WM 1999, 779, 781).“

Da der Kläger hier Geld nach § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB und nicht die Herstellung durch den Schädiger selbst nach § 249 Abs. 1 BGB verlangt, liegen bei (Teil-)Ablehnung des Versicherers sämtliche Voraussetzungen vor, dass sich der Anspruch des Geschädigten in einen Zahlungsanspruch umwandelt.

2. Mit einer Freistellung ist dem Kläger auch nicht gedient. Er bleibt dann nämlich in der Schusslinie.

Das Ziel der Beklagten ist doch völlig offensichtlich: Sie will nicht in voller Höhe zahlen müssen, um dann auf für sie unerfreuliche, vom BGH aber als den richtigen Weg angesehene Weise gegen den Schadengutachter den Teilbetrag, den sie für zu viel hält, regressieren zu müssen.

Sie will sich offensichtlich in eine Position setzen, aus eigener Kraft mit dem Schadengutachter über die Zahlung zu diskutieren.

Nur: Warum soll sich der Schadengutachter darauf einlassen? Dann nimmt er – aus seiner Sicht erfolgversprechender - eben den eigenen Kunden (hier: den Kläger) in Anspruch. Und schon ist der Kläger dort, wo er nicht hinsoll: Zwischen den Stühlen von Schadengutachter und Versicherer.

Dann muss er sich mit den Ansprüchen des Schadengutachters gegen ihn, der dann nicht mehr Kläger, sondern Beklagter ist, auseinandersetzen. Selbst wenn der Versicherer hoch und heilig verspräche, ihm dann anwaltlichen Beistand zu stellen, ist das sehr bedenklich. Denn die von Versicherern ins Feld geschickten Anwälte vertreten häufig – wie auch hier – mindestens sonderbare Rechtsmeinungen. Und dass sie Werkvertragsrecht in gesteigertem Maße verinnerlicht haben, ist inzwischen auch zweifelhaft, denn die Regressverfahren Versicherer gegen Werkstatt sind „Werkvertragsrecht rückwärts“. Und was man da gelegentlich liest, ist abenteuerlich.

3. Daher sagt das AG Stade: Dass sich aus der Verurteilung zur Zahlung gegenüber einer Freistellung eine nicht tragbare Schlechterstellung des Versicherers ergebe, sei nicht ersichtlich. Es entspreche der Sinnhaftigkeit des Werkstattrisikos, dass der Versicherer Zahlung an die Werkstatt zu leisten habe, wenn ihr Zug-um-Zug Ansprüche des Geschädigten gegen diese Werkstatt abgetreten werden. Das Risiko der Auseinandersetzung mit der Werkstatt trage doch gerade nach diesen Grundsätzen der Versicherer und nicht der Geschädigte. Wegen dieser vom BGH gewollten Risikoverteilung sei die Pflicht zur Zahlung statt nur zur Freistellung eben nicht mit untragbaren Belastungen verbunden (AG Stade, Urteil vom 16.07.2025, Az. 61 C 192/25).

Auch das AG Uelzen hat entschieden, dass eine Freistellung nicht genügt (AG Uelzen, Urteil nebst Terminprotokoll vom 19.08.2025, Az. 17 C 8044/25). 
Das AG Lüneburg sieht es genauso (AG Lüneburg mit Urteil vom 16.09.2025, Az. 42 C 98/25).

So ist es richtig.


4. Hinzu kommt: Ein Freistellungsurteil zu vollstrecken (die Zahlungsunwilligkeit der Beklagten ist ja offensichtlich, denn sonst würde sie sich nicht gegen den Zahlungsantrag wehren), ist ein hochkompliziertes Unterfangen.

Der erste Gedanke „Zwangsgeld“ zieht nicht, denn die Freistellung ist eine vertretbare Handlung.

Den Gläubiger von einer Forderung „freizustellen“, bedeutet, dass der Schuldner nicht an den Gläubiger zahlen muss, sondern an den Dritten, der das Geld vom Gläubiger verlangen kann. Daher ist die Freistellung kein Zahlungsanspruch des Gläubigers gegenüber dem Schuldner, sondern eine sog. vertretbare Handlung nach § 887 ZPO. Vertretbar ist sie, weil ein Dritter (also auch der Gläubiger) anstelle des Schuldners diese Handlung erfüllen kann.  

Damit der Gläubiger den Schaden, den er durch die Selbst-Freistellung erleidet, vom Schuldner wieder ersetzt verlangen kann, muss er sich vom Prozessgericht des ersten Rechtszugs (Richter) ermächtigen lassen, die Freistellungshandlung anstelle des Schuldners vornehmen zu dürfen. Dafür muss er einen Antrag nach § 887 Abs. 1 ZPO stellen. Wenn der Gläubiger im Zusammenhang mit der Handlung Kosten aufwenden muss, kann er nach § 887 Abs. 2 ZPO gleichzeitig mit dem Antrag zur Ermächtigung der Handlung auch einen Vorschussantrag stellen. Das Gericht erlässt dann einen Beschluss, wonach der Gläubiger zur Handlung ermächtigt wird und der Schuldner ihm dafür einen Vorschuss zahlen muss. Dieser Beschluss bildet einen Vollstreckungstitel nach § 794 Abs. 1 Nr. 3 ZPO, womit der Gläubiger den Betrag als Zahlungsanspruch vollstrecken kann.

Allein das ist für den Geschädigte und hier den Kläger unzumutbar.

5. Wie die Beklagte bei alledem darauf kommt, dass sie ein Wahlrecht habe, ob sie zahle oder freistelle, ist nur schwer nachzuvollziehen.

Der Kläger verlangt keinen Aufwendungsersatz, sondern Schadenersatz. Oben unter Ziffer 1 haben wir die BGH-Rechtsprechung zur Umwandlung des Freistellungsanspruchs in einen Zahlungsanspruch dargestellt.

Wenn die Beklagte vorträgt „Das Wahlrecht ergibt sich vorliegend aus § 257 Satz 1 BGB. Dieser ist als allgemeiner Rechtsgedanke auf sämtliche Freistellungsansprüche anwendbar.“, übersieht sie, dass es hier längst nicht mehr um einen Freistellungsanspruch geht. Der Freistellungsanspruch ist längst in einen Zahlungsanspruch umgewandelt.

6. Der BGH hat im Übrigen nichts übersehen, sondern sich mit den Freistellungsfragen auseinandergesetzt, und zwar im Urteil vom 16.01.2024, Az. VI ZR 266/22. Weil das Berufungsgericht (LG Stuttgart) den Kläger in den Freistellungsanspruch zwingen wollte, hat der BGH ab Rz. 22 gründlich damit aufgeräumt.




	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de



[image: ]IWW-ID: 
- 2 - 
[image: ]
image3.jpg




image1.png




image2.png
Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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